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1 Veranlassung 

Im Rahmen der Projektkonferenz am 15.10.2015 in Neuenkirchen zur geplanten An-

schlussstelle „Riester Damm“ an die A 1 wurde von der NABU-Kreisgruppe Vechta gefor-

dert, eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. Seitens der Niedersächsischen Lan-

desbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Osnabrück, als Vorhabensträ-

gerin wurde zugesichert, hierzu eine Abstimmung mit der zuständigen Unteren Natur-

schutzbehörde des Landkreises Osnabrück herbeizuführen, um im weiteren Planungsab-

lauf Klarheit über das Erfordernis einer FFH-Verträglichkeitsprüfung bzw. -Vorprüfung zu 

erhalten.  

Diese Unterlage gibt einen Überblick über die FFH-Gebiete im Umfeld des vorliegenden 

Untersuchungsgebietes. Dabei wird abgeschätzt, ob mit der Realisierung des Vorhabens 

Wirkzusammenhänge mit im weiteren Umfeld vorhandenen FFH-Gebieten entstehen kön-

nen. 

2 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet (UG) liegt im Bereich der Gemeindestraße „Riester Damm“, süd-

östlich des interkommunalen Industrie- und Gewerbegebietes „Niedersachsenpark“ und er-

streckt sich in Ost-West-Richtung (s. Abb. 1).  

 

Abb. 1 Lage des Vorhabens mit Untersuchungsgebiet in schwarz gestrichelter Linie 
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Administrativ ist das UG dem Landkreis Osnabrück im Westen sowie dem Landkreis 

Vechta im Osten zuzuordnen. Die räumliche Ausdehnung des UG ergibt sich insbesondere 

aus einem 300-m-Puffer um das geplante Vorhaben. 

3 FFH-Gebiete und Erforderlichkeit einer FFH-Vorprüfung/-Ver-

träglichkeitsprüfung 

Im Umkreis von rund 5 km um die geplante Anschlussstelle befinden sich folgende ausge-

wiesenen Natura 2000-Gebiete (MU NIEDERSACHSEN 2019): 

• FFH-Gebiet „Dammer Berge“ (DE 3414-331); rd. 5 km entfernt 

• FFH-Gebiet „Gehölze bei Epe“ (DE 3514-331); rd. 4,5 km entfernt 

• Vogelschutzgebiet „Alfsee“ (DE 3513-401); rd. 5 km entfernt 

 

 

Abb. 2 Natura 2000-Gebiete im Bereich des Vorhabens (MU NIEDERSACHSEN 2019) 

Zur Beurteilung, ob eine FFH-Vorprüfung bzw. -Verträglichkeitsprüfung erforderlich ist, wer-

den zunächst die Schutzgebiete und die jeweiligen Schutzgegenstände kurz dargestellt, im 

Anschluss erfolgt eine Abschätzung der möglichen Auswirkungen des geplanten Vorha-

bens auf das Schutzgebiet. 
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3.1 EU-Vogelschutzgebiet „Alfsee“ (DE 3513-401) 

Daten 

• Entfernung zum UG: 5 km nordwestlich des geplanten Vorhabens  

• Größe: 323 ha 

• Lage EU-Vogelschutzgebiet zum UG bzw. Vorhabensbereich: siehe Abb. 2 

Schutzgegenstand/Erhaltungsziele 

Bei dem Vogelschutzgebiet „Alfsee“ handelt es sich um ein dauerhaft eingestautes Hoch-

wasserrückhaltebecken der Hase, das im Sommer intensiv zu Freizeitzwecken genutzt 

wird. Die Schutzgebietsausweisung dient dem Schutz des Alfsees als international und na-

tional bedeutendes Rast- und Überwinterungsgebiet für mehrere Wasservogelarten, darun-

ter Taucher, Schwäne, Enten, Säger, Rallen und Möwen, sowie als bedeutendes Brutge-

biet für den Kormoran.  

Abschätzung möglicher Wirkzusammenhänge 

Der Schutzgegenstand des Vogelschutzgebietes „Alfsee“ ist die Bedeutung als Rast- und 

Überwinterungsgebiet für ziehende Vogelarten. Der Vorhabenbereich zwischen der A 1 

und der L 78 steht in keiner Verbindung zum Rastgebiet, stellt keine für das Vogelschutz-

gebiet bedeutsamen Rastbereiche für Zugvögel dar und hat darüber hinaus keine Bedeu-

tung für das Zuggeschehen der wertgebenden Arten. Insgesamt können Beeinträchtigun-

gen sicher ausgeschlossen werden. Eine FFH-Vorprüfung bzw. -Verträglichkeitsprüfung ist 

nicht erforderlich. 

3.2 FFH-Gebiet „Dammer Berge“ (DE 3414-331)  

Daten 

• Entfernung zum UG: 5 km nordwestlich des geplanten Vorhabens 

• Größe: 772 ha  

• Lage FFH-Gebiet zum UG bzw. Vorhabensbereich: siehe Abb. 2 

Schutzgegenstand/Erhaltungsziele 

Schutzgegenstand des FFH-Gebiets „Dammer Berge“ sind u. a. verschiedene Lebens-

raumtypen wie natürliche eutrophe Seen und Waldlebensräume. Darüber hinaus soll mit 

der Schutzgebietsausweisung die Repräsentanz des Hirschkäfers im Naturraum „Dümmer 

Geestniederung und Ems-Hunte-Geest“ im Hinblick auf die Individuenzahl und das flächen-

mäßige Vorkommen erhöht werden. 
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Abschätzung möglicher Wirkzusammenhänge 

Ein Zusammenhang zwischen dem Vorhaben und den wertgebenden Lebensraumtypen im 

FFH-Gebiet durch das Vorhaben kann aufgrund der Entfernung von 5 km ausgeschlossen 

werden. Für die für das FFH-Gebiet wertgebenden Arten Kammmolch und Hirschkäfer ent-

stehen durch das geplante Vorhaben aufgrund der großen Entfernung ebenfalls keine 

Wirkzusammenhänge. Insgesamt können Beeinträchtigungen jeglicher Art sicher ausge-

schlossen werden, so dass eine FFH-Vorprüfung bzw. -Verträglichkeitsprüfung nicht erfor-

derlich ist.  

3.3 FFH-Gebiet „Gehölze bei Epe“ (DE 3514-331) 

Daten 

• Entfernung zum UG: 4,5 km südöstlich des geplanten Vorhabens  

• Größe: 7 ha  

• Lage FFH-Gebiet zum UG bzw. Vorhabensbereich: siehe Abb. 2 

Schutzgegenstand/Erhaltungsziele 

Das FFH-Gebiet „Gehölze bei Epe“ umfasst von Eichen dominierte, teilweise geschlossene 

Baumbestände sowie alte Baumreihen und stellt damit einen Lebensraum des Hirschkäfers 

dar. Als Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie ist der Hirschkäfer der einzige Schutzgegen-

stand dieses FFH-Gebiets, das ebenfalls zur Verbesserung der Repräsentanz des Hirsch-

käfers im Naturraum „Dümmer Geestniederung und Ems-Hunte Geest“ beitragen soll. Auch 

für die im weiteren Umfeld (> 5 km) vorhandenen FFH-Gebiete „Gehn“ (DE 3513-332) und 

„Bäche im Artland“ (DE 3312-331) wird der Hirschkäfer als Schutzgegenstand aufgeführt.  

Abschätzung möglicher Wirkzusammenhänge 

Die Gebietskulisse zeigt, dass der Hirschkäfer im Landschaftsraum Bersenbrücker Land 

weit verbreitet ist. Ein Vorkommen dieser Art im Untersuchungsraum kann daher nicht 

grundsätzlich ausgeschlossen werden. Eine mögliche Betroffenheit einzelner Individuen 

dieser Art hat keine Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der (Meta-)Populationen in 

den umliegenden FFH-Gebieten. Eine Beeinträchtigung des FFH-Gebietes „Gehölze bei 

Epe“ bezüglich der Erhaltungsziele für den Hirschkäfer durch das geplante Vorhaben kann 

somit ausgeschlossen werden. Eine FFH-Vorprüfung bzw. -Verträglichkeitsprüfung ist da-

her nicht erforderlich.  
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4 Zusammenfassende Einschätzung 

Die geplante Anschlussstelle Riester Damm an die A 1 sowie der Neubau der K 149 im 

dargestellten Untersuchungsgebiet führt offensichtlich zu keinen Beeinträchtigungen fol-

gender Schutzgebiete bzw. dessen Erhaltungszielen: 

• FFH-Gebiet „Dammer Berge“ (DE 3414-331) 

• FFH-Gebiet „Gehölze bei Epe“ (DE 3514-331) 

• Vogelschutzgebiet „Alfsee“ (DE 3513-401) 

 
Daher sind weder eine FFH-Vorprüfung noch eine FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich.  

Eventuelle Beeinträchtigungen des im Untersuchungsgebiet vermuteten Hirschkäfers als 

Anhang II-Art der FFH-RL sind im Rahmen der Umweltfachlichen Gutachten zum Vorhaben 

(Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP); Eingriffsregelung, U. 19) berücksichtigt. 

 
Herford, 10.10.2019 

 

Die Verfasserin 
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